
"Das Berggerich t" a11s dem Schwazer Bergb11clt. Der Sitte 11111 1550 mtsprechmd, si11d die Personen im Grö{Jetwerhältnis 11icht nach den sich ergebwde11 Perspek­
titmt , sondem nach ihrer Bedwtnng dargestellt. R echts i111 Bild der Bergrichter, hinter dem Tisch die GesclttiiOretten, im Vordergmnd Klitger 1111d Beklagter. 

Voit Professor Dr. G. K. Sc!uue/;:::eisen , H ech ingeu 

Seit den ältesten Zeiten ke1mt das Rechtsleben den Eid. Wo 

Menschen miteinander leben müssen, bedürfen sie des 

gegenseitigen Vertrauens. Der Eid verm.ag das Vertrauen zu 

stärken und das Mißtrauen zu verringern, oft genug auch 

zu beseitigen. Jeder Schwörende gibt sich in die Hand der 

höheren Mächte . Sie sollen ihn verderben, we1m er das in 

ihn gesetzte Vertrauen enttäuscht. 

Es gibt Wahrheitseide und Sicherheitseide1 . Jene 

-vornehmlich im Gericht geschworen- sollen die Wahr­

heit einer Behauptung oder Bekw1dung bekräftigen. Ganz 

anders die Sicherheitseide! Mit ihnen will der Schwörende 

ein von ihm. für die Zukunft erwartetes Verhalten sicher­

stellen. Sein Eid soll eine Gewähr dafür bieten, daß er die 

ihm obliegenden Pflichten erfüllen werde. In der Neuzeit 

nahm die Zahl der Sicherheitseide w1gemein zu. Der 

Obrigkeitsstaat witterte auf Schritt und Tritt Pflicht­

vergessenheit und Ungehorsam, Arglist und Bosheit. 

Sehr häufig findet sich der Eid im d eutschen Bergrecht. 

Seit dem Hochmittelalter war der Bergbau zu einer sich 

immer stärker differenzierenden Organisation gelangt. 

Alles war darauf angelegt, daß eine Vielzahl von Menschen 

mit den verschiedensten Aufgaben zusanunenwirkte. Hier 

mußten die einzelnen die ihnen zugemessenen Pflichten auf 

das gewissenhafteste erfüllen, de1mnur so konnte die Orga­

nisation funktionieren. Freilich: je weiter das Recht den 

Kreis der Pflichten zieht, um so mehr muß es mit der 
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menschlichen Schwäche rechnen. Dazu kam., daß der Berg­

bau trotz aller Organisation mancherlei Möglichkeiten bot, 

sich auf unredlichen W egen zu bereichern, ja, daß diese 

Organisation weithin auf eine selbstverantwortliche Ge­

wissenhaftigkeit bauen mußte. So hatten die Landesherren 

bei ihren1. Bemühen, dem Bergwesen eine gesetzliche Ord­

nung zu geben, genug Anlaß zum Mißtrauen. Sie vermoch­

ten sich kaum anders zu helfen als durch die Vereidigung 

der im Bergbau Tätigen. 

Die Eidespflichtigen lassen sich in vier Gruppen zusammen­

fassen: An erster Stelle stehen die landesfürstlichen 

B ergbeamten. Als Regalherr war der Landesfürst an der 

Ausbeute beteiligt. Vielfach hatte er sogar das Vorkaufs­

recht für alle geförderten Erze. Ganz allgemein aber war 

er sich auch bewußt, welch bohe Bedeutung dem Bergbau 

innerhalb des landesstaatlichen Wirtschaftszusammenhangs 

zukam. So war er nicht nur bemüht , dem Bergbau durch 

regl ementierende Gesetze aufzuhelfen. Er schuf sich 

zugleich eine eigene B ergverwaltung mit einem nach 

bestimmten Verwaltungsaufgaben gegliederten Beamten­

tum. Diesem oblag es, die Durchführung der Berggesetze 

zu überwachen, die Bergwirtschaft zu steuern, die recht­

lichen Verhältnisse der Gruben von Fall zu Fall näher zu 

regeh1 und nicht zuletzt die finanziellen Rechte und Anlie­

gen des Landesherrn wahrzunehmen. Die wichtigsten Berg­

beamten waren: Berghauptmann, Bergmeister, Bergschrei-



ber, Zehntner, Bergrichter. Hier zu nennen sind auch die wurde "bei Gott", bisweilen auch noch "bei den 
in der Bergverwaltung tätigen Berggeschworenen. Eigene 

Beamten waren für das Hüttenwesen eingesetzt. 

Die nächste Gruppe umfaßt die leitenden Dienste: 

Schichtmeister und Steiger auf den Gruben, Hüttenschrei­

ber und Hüttenmeister in den Hütten. Sie waren keine 

Beamten, sondern standen in einem eigenartigen, privat­

wie öffentlich-rechtlich gestalteten Arbeitsverhältnis zur 

Gewerkschaft2 • Zufolge ihrer Sachkunde und des Um­

standes, daß die Gewerken meist nur mehr mit ihrem 

Kapital am Bergbauunternehmen beteiligt waren, hatten 

sie seit Ausgang des Mittelalters eine ziemlich selbständige 

Stellung. Sie legte es nahe, ilmen besonders auf die Finger 

zu sehen. Mit der Zeit wurden auch die iln Lohnverhältnis 

stehenden Bergleute als dritte Gruppe für eidespflichtig 

erklärt, ztmächst die "Ungesessenen" ohne eigenen Grund­

besitz, die wohl als weniger zuverlässig erscheinen n10chten, 

schließlich dam1 alle. Die Vorstände der Knappschaften 

hatten noch eil1en weiteren Eid zu leisten. Eine letzte Gruppe 

mnfaßte die frei beruflich tätigen Hilfskräfte: die im 

Schmelzverfahren unentbehrlichen Probierer, die Mark­

scheider sowie die Kuxkränzler, die im Handel mit Berg­

teilen als Vermittler auftraten w1d wegen mancherlei 

betrügerischer Machenschaften sich im allgemernen nicht 

des besten Rufs erfreuten. Eine Vereidigung der Gewerken 

fmdet sich nur selten3. 

Die Bergordnungen4 enthalten die für die verschiedenen 

bergbauliehen Berufe vorgesehenen Eidesformeln, viel­

fach in einer besonderen, anhangsweise beigefügten Zu­

sammenstellung. Kraft des for­

melllaften Worts vermochte 

nach damaliger Auffassung 

der Schwur eine Wechsel­

wirktmg zwischen Diesseits 

und Jenseits auszulösen. Nach 

Hans Felu5 lag das Ma­

gischein dem in di vi d ue llen 

Zuschnitt des gesproche­

nen Worts . Daraus erklärt 

sich die Berufsbezogenheit 

der Eide. Daneben hatte die 

Eidesformel freilich auch den 

Zweck, dem Schwörenden 

seme Berufspflichten em­

drucksvoll vor Augen zu füh­

ren und also ei11en gewissen 

psychologischen Zwang auf 

ihn auszuüben. Geschworen 

Ruudbnum aus Agricol.u "De re 1/IC-· 

tallia". Das alte Beigrechr kanuteden 

"Eid auf den Ru11dbaum" als ge­

läufigen, ritual bemerkeus/l,erte/1 Wahr­

heitseid. 

Heiligen". Der Schwur wurzelte damals noch tief im 

religiösen Erlebnis. Es ging dabei um das ewige Heil. 

Fast jeder Eid verband den Schwörenden, auf das Wohl des 

Landesherrn, das Beste der Bergwerke und der Gewerken 

bedacht zu sein, jeden Schaden zu verhindern w1d einen 

drohenden beizeiten abzuwenden. Nach der J oachims­

thaler Bergordmmg 1548 (Anhang) 6 lautete der Berg­

meistereid: 

"Ich N . schll'iire, der Röll/.ischen, auch z u Hungern und Böh­
rnm etc. Kön . Maj ., rneinern Allergnädigsten Herm, und an 

Statt Ihrer Maj. derselbigen. Hauptm.ann oder Verwalter, so 
jeder Zeit von Ihrer Maj. in St. ]oachims- Thai verordent 
werden, getreu und gewärtig zu seyn, Ihrer Maj . Nutz und 

Frommen zu fiJrdern, Schaden und Nachtheil z uwenden, auch 
das Bergrneister-Ampt r;errnöge der Bergordnung treulich und 

fleißig zu fördern, jederman die Billigkeit verhelffen und darob 
handhaben, und was mir darinnen aufgelegt ist, selber ver­

bringen, so viel ich verstehe u11.d mir müglich ist, darinnen nicht 
ansehn Freundschaffi, Feindschafft oder Gab, auch mich keines 
Genieß zubrauchen, dann was 11lir von Ihrer Maj. zugelassen 

wurde, und alles anders thuu, was einem getreuen Hauptmann 
und Diener gebühret, als mir Gott helf etc." 

Auch in den sonstigen Eidesformeln begegnet uns immer 

wieder das Gelöbnis, nach der Bergordnung zu leben, dem 

Landesherrn, den an seiner Stelle stehenden Bergbeamten 

sowie anderen V argesetzten dienstbereit und gehorsam zu 

sein . Wird dem Eidespflichtigen eine Stellung übertragen, 
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bei der er in den Sclmittpunkt widerstreitender Belange 

geraten kann, so hat er in aller Regel auch zu schwören, sich 

in der Berufsausübung nicht von Freundschaft oder Feind­

schaft, Furcht, Drohungen oder Versprechungen bestim­

men zu lassen, namentlich auch keine Bestechungsgelder 

anzunehmen. So etwa bei den fürstlichen Beamten, aber 

auch bei denGrub en-und H Litt enleiter n, den Hütt en­

ar beit c rn, Probi erer n und M arkscheidern . Häufig 

enthalten die Eidesformeln auch das Versprechen, keinen 

unerlaubten EigemlUtZ zu suchen, sich mit dem gesetzlichen 

Lohn zu begnügen und keinen höheren zu verlangen. D er 

Eid des Bergrichters nem1t als besondere Pflichten, jedem 

zu seinem Recht zu verhelfen, die 

Berggewohnheiten und Bergge­

bräuche sowie die dem einzelnen 

zustehenden Gerechtigkeiteil und 

Freiheiten zu achten, die Prozesse 

nicht zu verschleppen, die gericht­

lichen Angelegenheiten geheim­

zuhalten und anderen nichts zu 

eröffi1en , was einer Partei zum Scha­

den gereichen könnte. Als Beispiel 

sei die sehr eingehende Eidesformel 

der Salz b urgi seh en Bergord­

nung 15327 wiedergegeben: 

den Partheyen, 11och ienzands a11dem, vor oder nach der Vrtheyl, 
das Schadeil bringen 1/IÖcht, 11it eröffnen, noch die Sache11 
!Jvser Maimmg aufhaltcu oder verziehen, so11der i11 dm Dingeil 
a/le11 a/lei11 Gott 1111d die Gerechtigkeit vnr A ugen lf(lbe11 . 
On alles Geuerde". 

Der Schichtmeiste r hatte im besonderen zu schwören, 

die ihm übertragene Grubenverwaltw1g getreu zu führen, 

keine erdichteten Lohnzahlungen in die Lolmregister zu 

setzen und die periodisch fällige Rechnung dem Bergamt 

pünktlich wtd richtig zu legen8. Die Knapps chaft s­

ältesten leisteten den Eid u. a. dahin, daß sie ihr Amt 

gewissenhaft versehen, sich bei der Verwaltung der Knapp-

schaftskasse, insbesondere in Ein­

"Ain jeder der furan durch 1111s oder 
IJOn vnsern wege11 .<: 11 vnsem1 Pergk­

richter au(genollllllell, der soll z uuor 
1111d ehe er an solchs A 111pt tritt, vber 
gellfein und gewö11liche Pflicht, obe11 

begriffeu, hemaclnwlgender Maß, 
auch z unt Gericht schweren, das ih111 

befohlen wirdet. Niindich, das 

er de111 Pergk:;?ericht z u N. getre ll'­
lichen lind 111it alle111 V /eiß 

warten, und mit sa111pt den 
Pergkgerichts Geschworenen eine111 
jeden Ar111en und Reichen, laut 

der Pergwercks Ordnung in1 Styßt 

"Perckrichter" in der Tracht der Zeit 11111 1550. 

nahmen und Ausgaben uneigen­

nützig verhalten und darüber bei 

Heller und Pfennig richtig abrech­

nen würden. Ferner hatten sie Auf­

wiegelung und Empörung der Be­

legschaft rechtzeitig zu melden 

und ihrerseits nach Kräften zu 

Lmterdri.icken 9 . Auch der Berg­

mann schwor, den Aufruhr bei­

zeiten zu entdecken w1d nach be­

stem Vermögen zu hindern10. Die 

Geschworenen, die bei der amt­

lichen Beaufsichtigung derGruben­

baue mitzuwirken hatten, verspra­

chen w1ter Eid, darauf zu achten, 

daß die Gebäude gut gehalten und 

die Zechen nicht "verhauen oder 
verstürzt" werden11 . Die Silb e r­

br enner hatten zu schwören, das 

Silber aufs feinste zu brennen12. Bei 

den freiberuflich tätigen Prob i e­

rern und Ma r kscheid ern waren 

die Eidesformeln u. a. auf den Kon­

trahierungszwang abgestellt. Diese 

Berufe mußten jedem, der ihrer be-

Salzburg, vnd nach desseibell Styßts guetell vnd crber11 leyd­
lichen Pergkwercks Gcwvnhayten und Gebreüchen, seines 
besten Verstandts, jedem z u seinen Rechte~~, Frey/1 eitm und 
Gerechtigkeiten, so [ur i11 bracht werden, gleich und flirderlich 
richtm, dieselben Pergwercks Ordnung an und gegw 111eniglich 

handhaben und vollziehen, auch selbst darwider 111it handlen, 
noch tlnm, sonder in allweg gehorsa111lich ge /eben, und sich 
daran keinerley weder Freundschaßt, Feindschaßt noch ander 
Ding irren, noch bewegen lassw wolle. Auch keinerley 
Schanckung, Mieth, Gab oder andern Nutz, vo11 Sachen 
wegen so vor i111e in Gericht, jetzt oder kiinffiiglich hangen 

111erden, weder durch sich selbs, noch ye111ands andern., wie das 
Menschen Sün endencken 1nöcht, ycht nemen oder no uen 
lassen, und kein sonder Parthey in Gericht noch A nhang oder 

Zufal in Vrtheilen suecheu oder 111achen, auch kainer Parthey 
mthCH oder sy wamcn. T;flas auch in Rati1Schlegen und Gericht­
Sachen gehandelt wirdet, dasse ih in gehaim halten, f.ll'fd weder 
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durfte, zu Diensten sein. D er Eid 

der Markscheider verband auch in der Richtw1g, daß si e 

keine Vennessung ohne Vorwissen der Bergobrigkeit 

vornehmen durften13. 

Man sieht: die Eidesformeln wissen gut, in welcher Be­

ziehLmg bei den einzeL1e11 Berufen die Pflichterfüllung 

gefährdet ist. Aber sie begnügen sich nicht damit, die Pflich­

ten deutlich zu kennzeiclmen. Nicht selten verbinden sie 

den Schwörenden, diese Pflichten "getreu und o hn e 

Gefährde" zu erfüllen, wie wir das schon beim Eid des 

Bergrichters in Sal z bur g sehen konnten. Mit dieser 

Klausel wollten sie aller Arglist in der Auslegung der be­

schworenen Pflichten zuvorkonu11.en . Die Pflichtbindung 

des Schwörenden bestimmt sich also nicht nach der Wort­

wörtlichkeit der Schwurformel, sondern aus der Aufgabe 

seines Berufs im Ganzen der bergbauliehen Organisation. 

Auch das sollte Inhalt des Eides sein. 

Der Bruch eines Sicherheitseides unterlag keiner eigenen 



Strafe wegen Eidesvedetzw1g, führte aber vielleicht zum 

Verlust der Elrre14 . Bestraft wurde allenfalls die konkrete, 

pflichtverletzende Tat, d. h. der in Frage stehende Betrug 

oder die Unterschlagung, die passive Bestechung oder der 

Aufruhr. Demgegenüber war der falsch geschworene Wahr­

heitseid ein Eidesverbrechen, das als solches gealmdet wurde. 

Als einen altertümlichen, dem jüngeren Bergrecht nicht 

mehr geläufigen Wahrheitseid möchte ich hier noch den 

wegen seines Rituals bemerkenswerten "Eid auf den 
Rundbaun1" anfiihren15 . Nach Bergrecht w urde di e 

Bergwerksgerechtigkeit nur dem Finder verliehen. Hatten 

mehrere eine Lagerstätte entdeckt, so hatte derjenige den 

Vorrang, der die Lagerstätte zuerst 

Der Eid auf den Rundbaum eriimert an die alten Eide auf 

das Schwert oder auf den Rand des Schiffes. Die Idee be­

steht darin, daß der Schwörende bei einem Meii1eid durch 

die berührten Gegenstände (Schwert, Schiff, Fahrkunst) 

umkommen will. Motivierend war die Vorstellung, daß 

die Dinge von Dämonen beseelt seien, die dem Schwören­

den zum Verhängnis würden, wenn er sie in frevelhafter 

Weise berief. 

So vermögen uns die bergrechtliehen Eide manchen Auf­

schluß zu geben von dem seelischen und sozialen Leben 

des Bergvolks, von seiner religiösen Haltung, von seinem 

Festhalten an altüberlieferten Formen, vor allem aber von 

den zahlreichen Versuchungen, de­

nen es ausgesetzt war. V ergessen 

wir nicht, daß die am Berge wir­

kenden Menschen meist bunt zu­

sammengewürfelt und durchaus 

nicht alle bodenständig waren. Es 

war keine leichte Aufgabe, sie in 

Richtw1g auf einen gedeihlichen 

Bergbau zusammenzufügen. Be­

denkt man dazu, daß der Berg­

mann sehr fromm war, dann wird 

auch begreiflich, welch große Be­

deutung dem Schwur zukam. 
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